
 

 

 
MINISTERIUM FÜR SOZIALES, GESUNDHEIT UND INTEGRATION 

 

Az.: 15-0305.3-104                                                       Stuttgart, den 01.08.2024 

 

 

Funktionsstellenausschreibung 

 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-

Württemberg ist beim Landratsamt Göppingen als untere staatliche Verwaltungsbe-

hörde im Gesundheitsamt die 

 

Leitung des Gesundheitsamtes (w/m/d) 

 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die Funktion ist für Beamte derzeit nach 

Besoldungsgruppe A 16 mit Amtszulage bewertet. Für die ausgeschriebene Funktion 

kommen nur Ärztinnen und Ärzte in Betracht, die die Weiterbildung für das Öffentliche 

Gesundheitswesen erfolgreich abgeschlossen haben oder eine als gleichwertig aner-

kannte Qualifikation vorweisen können.  

 

Das Gesundheitsamt ist für alle Fragen des öffentlichen Gesundheitsdienstes im Land-

kreis Göppingen mit seinen rund 260.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zuständig. 

Die Leitung umfasst sowohl die fachliche als auch die personelle und finanzielle Verant-

wortung für das Gesundheitsamt. 

 

Das Gesundheitsamt ist derzeit organisatorisch dem Dezernat 5 Recht, Ordnung, Ver-

kehr im Landratsamt Göppingen zugeordnet. Mit seinen ca. 60 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern gliedert es sich in die Bereiche „Grundsätzliche Angelegenheiten“, „Ge-

sundheitsschutz“, „ Amts- und Jugendärztlicher Dienst, Gesundheitsförderung“ und 

„Verwaltung“.    

 

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit hoher Sozial- und Führungskompetenz sowie um-

fangreichen fachlichen Kenntnissen der gesamten Medizin, insbesondere auf dem Ge-

biet des Öffentlichen Gesundheitswesens sowie mehrjährige Berufserfahrung in einem 

Gesundheitsamt. Die Berufserfahrung in der Funktion einer Stellvertretenden Amtslei-

tung ist von Vorteil. 
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Wir weisen darauf hin, dass für Personen, die in Einrichtungen des Öffentlichen Ge-

sundheitsdienstes tätig werden sollen, in welchen medizinische Untersuchungen, Prä-

ventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen durchgeführt werden, vor Einstel-

lung eine Nachweispflicht hinsichtlich einer Immunisierung gegen Masern besteht. Bei 

Nichtvorlage eines geeigneten Nachweises besteht ein berufliches Beschäftigungsver-

bot. Eine Einstellung im Öffentlichen Gesundheitsdienst ist dann aus rechtlichen Grün-

den ausgeschlossen. Weitere Informationen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit 

und Integration Baden-Württemberg hierzu finden Sie unter Informationen zur Impf-

pflicht im ÖGD. 

 

Auskünfte zu fachlichen Fragen erteilt Herrn Gottwald (Tel.: 07161 202-5000). Nähere 

Informationen zum Bewerbungsverfahren erhalten Sie von Frau Körner (Tel.: 0711 123-

3578). Nähere Informationen zum Landkreis finden Sie unter www.landkreis-goeppin-

gen.de. 

 

Bewerbungen bitte bis 14. August 2024 unter Angabe der Kennziffer 104-A04 über 

unser Online-Bewerbungsportal. Dieses finden Sie unter:  

https://bewerberportal.landbw.de/soz_r15/index.html 

Bewerbungen per Post oder E-Mail können leider nicht berücksichtigt werden. 

 

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

nach den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung und des Landesdatenschutzge-

setzes zu. Informationen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration fin-

den Sie auf der Homepage unter Datenschutz bei Bewerbungen.  
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